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 Antrag
 der Bundesregierung

 Beteiligung deutscher Streitkräfte am Einsatz von NATO-AWACS im Rahmen
 der  Internationalen  Sicherheitsunterstützungstruppe  in  Afghanistan  (International
 Security Assistance Force, ISAF) unter Führung der NATO auf Grundlage
 der Resolutionen 1386 (2001) und folgender Resolutionen, zuletzt Resolution
 1943 (2010) vom 13. Oktober 2010 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen

 Der Deutsche Bundestag wolle beschließen:

 1.  Der  Deutsche  Bundestag  stimmt  der  von  der  Bundesregierung  am  23.  März
 2011  beschlossenen  Beteiligung  deutscher  Streitkräfte  am  Einsatz  von  NATO-
 AWACS  im  Rahmen  der  NATO-geführten  Internationalen  Sicherheitsunter-
 stützungstruppe  in  Afghanistan  (International  Security  Assistance  Force,
 ISAF) zu.

 2.  Der  Einsatz  erfolgt  im  Rahmen  der  Implementierung  des  Beschlusses  des
 Nordatlantikrates vom 12. Juni 2009

 3.  sowie  auf  der  Grundlage  der  Resolutionen  1386  (2001)  vom  20.  Dezember
 2001,  1413  (2002)  vom  23.  Mai  2002,  1444  (2002)  vom  27.  November  2002,
 1510  (2003)  vom  13.  Oktober  2003,  1563  (2004)  vom  17.  September  2004,
 1623  (2005)  vom  13.  September  2005,  1707  (2006)  vom  12.  September  2006,
 1776  (2007)  vom  19.  September  2007,  1833  (2008)  vom  22.  September  2008,
 1890  (2009)  vom  8.  Oktober  2009  sowie  1943  (2010)  vom  13.  Oktober  2010
 des  Sicherheitsrates  der  Vereinten  Nationen  im  Rahmen  und  nach  den  Regeln
 eines  Systems  gegenseitiger  kollektiver  Sicherheit  im  Sinne  des  Artikels  24
 Absatz 2 des Grundgesetzes.

 4.  Regelungen und Zusagen

 Es  gelten  für  diesen  Einsatz  neben  den  in  diesem  Antrag  aufgeführten  Rege-
 lungen  die  des  ISAF-Mandates  des  Deutschen  Bundestages  (Bundestags-
 drucksache 17/4402 vom 13. Januar 2011).

 5.  Auftrag

 Die  Bundeswehr  wirkt  an  der  luftgestützten  Koordinierung  im  afghanischen
 Luftraum mit. Dazu gehören:

 –  Erstellung  eines  Luftlagebildes,  einschließlich  dessen  Bereitstellung  für
 zivile und militärische Luftraumnutzer;

 –  Unterstützung  bei  der  Durchführung  von  Operationen  ISAF-geführter
 Bodenkräfte;

 –  Entflechtung  von  Luftverkehrsbewegungen,  einschließlich  der  Koordinie-
 rung  des  militärischen  Luftverkehrs  unter  Berücksichtigung  ziviler  Nutzer
 im afghanischen Luftraum;

 –  Koordinierung von Luftbetankung für militärische Luftraumnutzer;

 –  Relaisfunktion  für  Kommunikations-  und  Datenaustausch  für  militärische
 Nutzer.
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6.  Dauer

 Das  Mandat  läuft  bis  zum  31.  Januar  2012  und  gilt  nur,  solange  eine  Er-
 mächtigung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen vorliegt.

 7.  Einzusetzende Kräfte und Fähigkeiten

 Die  Bundeswehr  stellt  ihren  Anteil  an  den  Fähigkeiten  des  NATO-AWACS-
 Verbandes  zur  luftgestützten  Luftraumüberwachung  und  -koordinierung
 bereit.

 8.  Einsatzgebiet

 In  Ergänzung  zu  Bundestagsdrucksache  17/4402  können  die  deutschen  Sol-
 datinnen  und  Soldaten  bei  NATO-AWACS  im  gesamten  Verantwortungs-
 bereich  von  ISAF  eingesetzt  werden.  Die  Stationierung  der  Luftfahrzeuge
 erfolgt  zunächst  außerhalb  des  ISAF-Verantwortungsbereichs,  dabei  werden
 zur  Sicherstellung  des  Einsatzes  auch  Zwischenlandungen  im  Einsatzgebiet
 durchgeführt.  Zur  Durchführung  und  Unterstützung  des  NATO-AWACS-
 Einsatzes  kann  auch  außerhalb  des  ISAF-Einsatzgebietes  deutsches  Per-
 sonal eingesetzt werden.

 9.  Personaleinsatz

 In  Ergänzung  zu  Bundestagsdrucksache  17/4402  können  zur  Durchführung
 und  Unterstützung  des  NATO-AWACS-Einsatzes  bis  zu  300  deutsche  Sol-
 datinnen und Soldaten eingesetzt werden.

 Daneben  werden  deutsche  Soldatinnen  und  Soldaten,  die  der  Führung  und
 Unterstützung  des  NATO-AWACS-Einsatzes  dienen,  im  NAEW  Verband
 Geilenkirchen  und  im  NAEW  Force  Command  in  Mons  (BEL),  eingesetzt.

 10.  Kosten

 Die  einsatzbedingten  Zusatzausgaben  für  die  Beteiligung  deutscher  Streit-
 kräfte  am  Einsatz  von  NATO-AWACS  im  Rahmen  von  ISAF  bis  zum
 31.  Januar  2012  mit  bis  zu  300  Soldatinnen  und  Soldaten  werden  sich  auf
 insgesamt  rund  8,8  Mio.  Euro  belaufen.  Hiervon  entfallen  auf  das  Haus-
 haltsjahr  2011  rund  7,9  Mio.  Euro  sowie  auf  das  Haushaltsjahr  2012  rund
 0,9  Mio.  Euro.  Die  Finanzierung  der  einsatzbedingten  Zusatzausgaben  im
 Einzelplan  14  wird  im  Haushaltsjahr  2011  im  Haushaltsvollzug  sicherge-
 stellt.  Für  das  Jahr  2012  wird  im  Rahmen  der  Aufstellung  des  Bundeshaus-
 haltes 2012 entsprechend Vorsorge getroffen.

 Begründung

 Auf  der  Grundlage  des  Beschlusses  des  Nordatlantikrates  vom  12.  Juni  2009  hat
 der  Einsatz  von  NATO-AWACS  zur  Unterstützung  ISAF  am  15.  Januar  2011
 begonnen.  Dies  erfolgte  angesichts  des  steigenden  Aufkommens  von  Luftraum-
 nutzern  über  Afghanistan  und  zur  Unterstützung  der  neuen  ISAF-Strategie  unter
 Berücksichtigung  der  derzeit  noch  unzureichenden  Möglichkeiten  zur  Luft-
 raumüberwachung und -koordinierung.

 NATO-AWACS-Flugzeuge  sollen  die  Koordinierung  des  militärischen  Flugver-
 kehrs  unter  Berücksichtigung  ziviler  Nutzer  sowie  Aufgaben  zur  Unterstützung
 von ISAF-geführten Bodenkräften übernehmen.

 Dazu  erfassen  sie  Flugbewegungen  im  afghanischen  Luftraum,  stellen  diese  dar
 und  identifizieren  Luftfahrzeuge.  Die  Nutzung  der  NATO-AWACS  als  Kommu-
 nikations-  und  Datenaustauschplattform  unterstützt  die  ISAF-Operationsfüh-
 rung  und  dient  auch  der  Koordinierung  des  gesamten  Luftverkehrs.  Soweit  dabei
 auch  Einheiten  der  Operation  Enduring  Freedom  (OEF)  einbezogen  werden,
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liegt  dies  im  Rahmen  der  zulässigen  und  vom  Sicherheitsrat  wiederholt  ein-
 geforderten  Kooperation  der  beiden  Operationen.  Diese  Kooperation  nützt  in
 erster  Linie  ISAF.  Die  NATO-AWACS  verfügen  weder  über  die  Fähigkeit  zur
 Bodenaufklärung  noch  haben  sie  eine  Feuerleitfähigkeit  für  Luft-Bodenein-
 sätze.  Die  NATO-AWACS  haben  nicht  die  Aufgabe,  geplante  OEF-Luftopera-
 tionen  zu  koordinieren  oder  zu  führen.  Die  wechselseitige  Nothilfe  zwischen
 Einheiten der beiden Operationen bleibt zulässig.

 Durch  den  Einsatz  von  NATO-AWACS  wird  die  Implementierung  der  neuen
 ISAF-Strategie,  die  aufbauend  auf  den  Konzepten  des  Partnering  und  Mentoring
 eine  stärkere  Präsenz  in  der  Fläche  vorsieht,  unterstützt.  Vor  dem  Hintergrund
 einer  andauernd  hohen  Operationsdichte  wird  durch  den  Einsatz  von  NATO-
 AWACS  das  Lagebild  für  die  Operationsführung  der  ISAF  und  der  afghanischen
 Sicherheitskräfte  verdichtet  und  die  Reaktionszeit  zur  Unterstützung  von  Trup-
 pen,  auch  in  Gefechtssituationen,  durch  Luftunterstützungsoperationen  sowie
 Luftrettungsoperationen  (MedEvac)  erheblich  verkürzt  sowie  die  Sicherheit  zivi-
 ler  und  militärischer  Flugbewegungen  rund  um  die  Uhr  gewährleistet.  Damit  un-
 terstützt  der  Einsatz  der  NATO-AWACS  wirksam  den  Prozess  der  Übergabe  der
 Sicherheitsverantwortung  an  die  afghanischen  Sicherheitskräfte,  ermöglicht
 diesen,  ihre  Verantwortung  in  diesem  Prozess  wahrzunehmen  und  dient  insbe-
 sondere  auch  dem  Schutz  unserer  eigenen  Soldatinnen  und  Soldaten  sowie  dem
 Schutz  der  afghanischen  Bevölkerung.  Darüber  hinaus  trägt  er  durch  die  Koordi-
 nierung  des  militärischen  Luftverkehrs  unter  Berücksichtigung  der  zivilen  Luft-
 raumnutzer insgesamt zur Erhöhung der Flugsicherheit über Afghanistan bei.

 Es  ist  beabsichtigt,  die  NATO-AWACS  zunächst  weiterhin  von  Konya  (Türkei)
 aus  einzusetzen,  dabei  werden  zur  Sicherstellung  des  Einsatzes  auch  Zwischen-
 landungen  im  Einsatzgebiet  durchgeführt.  In  Abhängigkeit  von  den  Ergebnissen
 weiterer  Stationierungsüberlegungen  durch  die  NATO  ist  nach  Abschluss  eines
 entsprechenden  Stationierungsabkommens  die  Verlegung  an  einen  anderen  Sta-
 tionierungsort möglich.

 Die  Wahrnehmung  der  Aufgaben  durch  NATO-AWACS  ist  auf  das  Einsatzge-
 biet Afghanistan begrenzt.

 Die  Bundesregierung  setzt  sich  parallel  für  einen  Aufbau  afghanischer  Kapazi-
 täten  in  der  zivilen  Luftverkehrskontrolle  ein,  um  die  strukturellen  Mängel  lang-
 fristig  zu  beheben  und  die  Abhängigkeit  von  der  internationalen  Gemeinschaft  zu
 verringern.  Die  Bundesregierung  fördert  den  Aufbau  eines  satellitengestützten
 zivilen  Überwachungssystems  für  den  afghanischen  Luftraum  (Projektlaufzeit
 2009  bis  2011)  und  hat  ein  Expertenteam  damit  beauftragt,  Afghanistan  bei  der
 Umsetzung  des  International  Civil  Aviation  Organization  (ICAO)-Regelwerks
 zu  unterstützen.  Die  Bundesregierung  engagiert  sich  darüber  hinaus  im  Bereich
 der  Ausbildung  von  Fluglotsen,  Sicherheitskräften  und  Managementpersonal.  In
 der  zweiten  Jahreshälfte  2011  wird  mit  der  Errichtung  einer  Akademie  für  Zivil-
 luftfahrt  begonnen.  Der  2009  in  Kooperation  mit  den  Vereinigten  Arabischen
 Emiraten  begonnene  Aus-  und  Umbau  des  zivilen  Flughafens  Mazar-e-Sharif
 soll  2011  abgeschlossen  werden.  Die  Rehabilitierung  des  Flughafens  Uruzgan,
 die gemeinsam mit den Niederlanden erfolgt, steht kurz vor dem Beginn.

 Die  Obergrenze  für  die  insgesamt  im  Rahmen  des  Afghanistan-Einsatzes  einzu-
 setzenden  Soldatinnen  und  Soldaten  der  Bundeswehr  bleibt  dabei  unverändert
 bei  5  350.  Die  Bundesregierung  wird  deshalb  auf  die  im  Antrag  der  Bundesre-
 gierung  vom  13.  Januar  2011  (Bundestagsdrucksache  17/4402)  zur  Fortsetzung
 des  deutschen  Beitrags  zum  ISAF-Einsatz  genannte  flexible  Reserve  in  einem
 Umfang  nicht  mehr  zurückgreifen,  der  dem  tatsächlichen  Umfang  des  Personal-
 einsatzes  für  NATO-AWACS  entspricht.  Das  vorliegende  Mandat  soll  bis  zum
 31.  Januar  2012  befristet  sein,  um  über  eine  mögliche  Fortsetzung  im  Zusam-
 menhang  mit  einer  Fortschreibung  des  Bundestagsmandats  für  die  Beteiligung
 an ISAF zu entscheiden.
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